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Merkblatt

Neues Recht im elektronischen Geschäftsverkehr



I. Allgemeines

Das Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen des elektronischen Geschäftsverkehrs (EGG) ist am 21. Dezember 2001 in Kraft getreten. Es dient der Umsetzung der so genannten E-Commerce-Richtlinie der EU aus dem Jahr 2000. Kernstück der Umsetzung dieser Richtlinie und des EGG ist die Änderung des Teledienstegesetzes (TDG). Besonders wichtig sind hier zwei Bereiche: Die Ergänzung des TDG um neue Informationspflichten, deren Verletzung jetzt auch mit einem Bußgeld geahndet werden kann sowie die Einführung des Herkunftslandprinzips. Darüber hinaus kommt es zu einer Neuregelung der Verantwortlichkeit der Diensteanbieter. 

Insbesondere Internet-Anbieter (z. B. alle Betreiber gewerblicher Web-Seiten) wird die erweiterte Kennzeichnungspflicht betreffen. Im Unterschied zur früheren Rechtslage nach dem TDG stellt ein Verstoß gegen diese Pflichten nunmehr eine Ordnungswidrigkeit dar, der mit einer Geldbuße bis 100.000 DM geahndet werden kann. Diensteanbieter können sich künftig nicht mehr darauf beschränken, nur Name und Anschrift (sowie ggf. den Vertretungsberechtigten) anzugeben. Nunmehr sind auch die Angabe einer E-Mail Adresse, einer Telefonnummer, Angaben zu einer eventuell zuständigen Aufsichtsbehörde, Registerangaben, Angaben zu eventuell anwendbaren berufsrechtlichen Vorschriften und evtl. die Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer erforderlich. 




II. Informationspflichten

Jeder, der im Internet geschäftsmäßig Teledienste anbietet, ist dazu verpflichtet, auf seinen Internetseiten bestimmte Informationen anzugeben. Zu den Telediensten gehören unter anderem E-Commerce-Angebote, Homepages, Suchmaschinen, Navigationshilfen, Telebanking oder Internetwerbung. Da Geschäftsmäßigkeit keine Gewinnerzielungsabsicht voraussetzt, können auch nichtkommerzielle Dienste den Informationspflichten unterliegen. Das kann beispielsweise die private Homepage sein. Voraussetzung ist, dass Teledienste nicht gelegentlich, sondern dauerhaft angeboten werden. Nicht betroffen sind daher private Gelegenheitsverkäufe per Internet.

Name und Anschrift des Anbieters

Im Internetauftritt sind die Namen anzugeben von natürlichen und juristischen Personen sowie die von Personengesellschaften, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (zum Beispiel OHG, KG). Bei der Anschrift gilt es, die  vollständige ladungsfähige Postanschrift anzugeben, also Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer. Die Nennung eines Postfaches reicht nicht aus, ebenso wenig eine E-Mail-Adresse. Bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft ist als Anschrift der Sitz der Gesellschaft bekannt zu geben. 

Name des Vertretungsberechtigten

Ist der Diensteanbieter eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, muss zusätzlich der Name des Vertretungsberechtigten genannt werden. Vertretungsberechtigt sind diejenigen, die rechtlich verbindlich stellvertretend für die Vereinigung handeln können. Das sind beispielsweise für die AG der Vorstand oder bei der OHG und KG die vertretungsberechtigten Gesellschafter.

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen vollständig und exakt aufgeführt werden. Der Telefonnummer sollte die „00 49“ für Deutschland vorangestellt werden. Da schon Abweichungen in einer Ziffer bzw. einem Buchstaben dazu führen, dass kein Kontakt hergestellt werden kann, werden Telefonnummern und E-Mail-Adressen mit Tippfehlern wie nicht gemachte Angaben gewertet.

Zulassungs-/Aufsichtsbehörde

Sofern der angebotene Teledienst zulassungs- oder aufsichtspflichtig ist, muss die zuständige Behörde mit Postadresse angegeben werden.

Register und Registernummer

Ist der Diensteanbieter in das Handels-, Vereins-, Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister eingetragen, ist die Registernummer sowie der Name des betreffenden Registers zu vermerken.

Umsatzsteueridentifikationsnummer

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist zu nennen, sofern der Diensteanbieter  umsatzsteuerpflichtig ist. 

Reglementierte Berufe 

Angehörige eines reglementierten Berufs haben als Diensteanbieter zusätzlich besondere Informationspflichten. Unter die reglementierten Berufe fallen zum Beispiel Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Psychotherapeuten, die Gesundheitshandwerke, Architekten, (beratende) Ingenieure, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden. Anzugeben sind:

· die Kammer, welcher der Diensteanbieter als Pflichtmitglied angehört, 

· die gesetzliche Berufsbezeichnung und der Mitgliedstaat der EU, in dem sie verliehen worden ist, 

· die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und Angaben dazu, wie diese zugänglich sind. 

Wie müssen die Informationen angegeben werden? 

Die Informationen müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Sie müssen daher an gut wahrnehmbarer Stelle stehen und ohne langes Suchen jederzeit auffindbar sein. Ausreichend ist ein auf allen Seiten einer Internetadresse erreichbarer Link zu einer Seite mit diesen Informationen. 

Was passiert, wenn die Informationspflichten nicht beachtet werden? 

Das kann neuerdings mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € (100.000 DM) geahndet werden. 

Zu beachten ist, dass dies nicht nur für vorsätzliche, sondern auch für fahrlässige Verstöße gilt. Außerdem kann der Anbieter unter Umständen von Konkurrenten oder Verbraucherschutzverbänden nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Anspruch genommen werden. 

Gelten für Werbung im Internet besondere Vorschriften? 

Ja, wer im Internet „kommerzielle Kommunikation“, also Werbung im weiteren Sinne, betreiben möchte, muss jetzt § 7 TDG beachten. Allerdings deckt sich diese Vorschrift weitgehend mit den schon bestehenden Regelungen des UWG. Verstöße gegen § 7 TDG richten sich nach UWG. Nach § 7 TDG gilt: 

· Werbung muss klar als solche zu erkennen sein. 

· Die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag die kommerzielle Kommunikation erfolgt, muss klar identifizierbar sein. 

· Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkennbar sein, und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden.

· Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnahmebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden.

Weitere Informationspflichten

Weitergehende Informationspflichten nach anderen Gesetzen behalten ihre Gültigkeit. Dies betrifft etwa das BGB, das Preisangaben- und Preisklauselgesetz, die Preisangabenverordnung oder die handelsrechtlichen Bestimmungen. 

Musterbeispiel für eine richtige Angabe im Internet:

E-world GmbH

Vertreten durch den Geschäftsführer Martin Müller

Hauptstr. 1

10178 Berlin

Tel.: (0 30) 12 34 56 78

E-Mail: info@e-world.de
Registergericht AG Berlin HRB Nr. 12345

Ust-Ident-Nummer DE 12345678
Was gilt für Mediendienste?

Die Länder bereiten zurzeit einen Änderungsstaatsvertrag zum Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) vor, der für die Mediendienste gilt und der mit den Änderungs-und Ergänzungsvorschlägen des TDG wort- und inhaltsgleich übereinstimmen soll. Bis dahin gelten für Mediendienste die Bestimmungen des alten MDStV fort. 

III. Herkunftslandprinzip 

Seit dem 21. Dezember 2001 gilt für Anbieter im Internet das so genannte Herkunftslandprinzip. Danach muss ein in Deutschland niedergelassener Internetanbieter grundsätzlich nur noch deutsches Recht beachten, auch wenn er in einem anderen EU-Mitgliedstaat Teledienste anbietet. Doch keine Regel ohne Ausnahmen: So gilt das Herkunftslandprinzip nicht für alle Aktivitäten. Zahlreiche Bereiche sind ausgenommen, sodass sich sein Anwendungsbereich letztlich nur auf wenige Felder konzentriert. 

Das Herkunftslandprinzip ist in dem neuen § 4 Teledienstegesetz (TDG) geregelt. Für jeden geschäftsmäßigen Anbieter von Telediensten – egal, ob er als deutscher Anbieter Dienste im EU-Ausland erbringt oder als ausländischer Anbieter Dienste in Deutschland – gilt hiernach grundsätzlich nur das Recht seines jeweiligen Herkunftslandes. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Anbieter muss statt 15 verschiedener Rechtsordnungen grundsätzlich nur noch eine Rechtsordnung beachten, und zwar seine eigene. 

Zu den Telediensten gehören unter anderem E-Commerce-Angebote, Homepages, Suchmaschinen, Navigationshilfen, Telebanking oder Internetwerbung. Geschäftsmäßig handelt ein Diensteanbieter, wenn er Teledienste aufgrund einer auf Dauer angelegten Tätigkeit erbringt, egal ob mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht. Daher sind auch Teledienste von öffentlichen Bibliotheken oder Museen geschäftsmäßig, private Gelegenheitsgeschäfte per Internet jedoch nicht. 

Wer also zukünftig per Internet von Deutschland aus Produkte oder Dienstleistungen nach Frankreich anbietet, muss daher grundsätzlich nur noch deutsches Recht beachten und nicht mehr wie früher auch französisches Recht. Besonders bedeutsam ist dies für das Wettbewerbsrecht.  Ein Anbieter mit Sitz in Deutschland darf also beispielsweise auf seiner Website Teppiche unter Einstandspreis anbieten, weil dies in Deutschland erlaubt ist. Man kann ihn deswegen in Frankreich nicht belangen, obwohl der Verkauf unter Einstandspreis in Frankreich verboten ist. 

Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt: Anbieter aus dem EU-Ausland müssen grundsätzlich auch nur das Recht ihres jeweiligen Landes beachten und nicht deutsches Recht, wenn sie online Waren oder Dienstleistungen nach Deutschland anbieten. Daher darf ein französischer Anbieter online auch in Deutschland mit einer lebenslangen Garantie werben, auch wenn dies nach deutschem Recht unzulässig ist. 

Das Herkunftslandprinzip gilt aber nicht für alle Bereiche. Das Teledienstegesetz enthält eine ganze Reihe von Ausnahmen. Für diese Ausnahmebereiche gilt das Bestimmungslandprinzip, das heißt es gilt das Recht des Staates, in dem der Dienst empfangen bzw. in Anspruch genommen wird. 

Ausnahme: Nicht für Vorschriften, die die Ware als solche betreffen

Nicht erfasst vom Herkunftslandprinzip sind Vorschriften, die die Waren als solche betreffen, wie etwa Sicherheitsnormen, Kennzeichnungspflichten oder Bestimmungen über die Haftung für Waren. Gleiches gilt für Vorschriften, die physisch erbrachte Dienstleistungen und die Lieferung oder Beförderung von Waren beinhalten. Daher unterfällt beispielsweise der Versand von Arzneimitteln nicht dem Herkunftslandprinzip. Eine Internet-Apotheke in den Niederlanden, die apothekenpflichtige Arzneimittel an Händler in Deutschland versenden will, kann also online dafür werben, weil die Werbung unter das Herkunftslandprinzip fällt. Der Versand der Arzneimittel richtet sich dagegen nach den Vorschriften des Bestimmungslandes, also nach deutschem Recht, so dass das deutsche Versandhandelsverbot für Arzneimittel eingreift. 

Ausnahme: Nicht bei Verbraucherverträgen

Das Herkunftslandprinzip gilt nur im Business-to-Business-Bereich. Bei Verbraucherverträgen im Internet gilt zum Schutz der Verbraucher weiterhin das Bestimmungslandprinzip, das heißt Verbraucher können sich immer auf das Recht ihres eigenen Landes berufen. Für deutsche Verbraucher gelten also weiterhin die §§ 29 ff des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB). 

Ausnahme: Nicht für alle Rechtsgebiete 

Auch im Business-to-Business-Bereich sind eine Reihe von Rechtsgebieten vom Herkunftslandprinzip ausgenommen,  die in § 4 Abs. 3 und 4 Teledienstegesetz abschließend aufgezählt sind. Dazu gehören beispielsweise das Urheberrecht, das Datenschutzrecht oder das Kartellrecht oder die Formvorschriften bei Grundstücksverkäufen. Auch die hoheitliche Tätigkeit von Notaren oder die gerichtliche Vertretung von Mandanten durch Rechtsanwälte fallen nicht unter das Herkunftslandprinzip. Gleiches gilt für bestimmte Gewinnspiele im Internet oder das so genannte Spamming, also das Zusenden von unaufgeforderter Werbung durch E-Mails. Das bedeutet, dass ein deutscher Anbieter, der E-Mails in einen anderen EU-Mitgliedstaat versendet, die in diesem Staat geltenden Vorschriften bezüglich der Zusendung von Werbung per E-Mail beachten muss. Andererseits können deutsche Behörden aus dem EU-Ausland kommendes Spamming uneingeschränkt verfolgen, da Spamming in Deutschland unzulässig ist. 

Ausnahme: Gefahr für öffentliche Ordnung

Schließlich sind für die EU-Mitgliedstaaten bestimmte Eingriffsrechte vorbehalten. Die Mitgliedstaaten haben nach § 4 Teledienstegesetz unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, Online-Angebote ausländischer Anbieter entgegen dem Herkunftslandprinzip dem deutschen Recht zu unterwerfen: Voraussetzung dafür ist, dass der betroffene Teledienst eine Beeinträchtigung oder ernsthafte Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die Interessen der Verbraucher einschließlich des Schutzes von Anlegern darstellt. Die Maßnahmen der deutschen Behörden müssen außerdem verhältnismäßig sein. Und schließlich müssen die deutschen Behörden das in Art. 3 Abs. 4 und 5 der E-Commerce-Richtlinie vorgesehene Konsultations- und Informationsverfahren einhalten. 

Das heißt, sie dürfen grundsätzlich Maßnahmen erst dann ergreifen, wenn sie den Mitgliedstaat, in dem der Anbieter seine Niederlassung hat, vergeblich zu Schutzmaßnahmen aufgefordert und die EU-Kommission über die geplanten Maßnahmen informiert haben. 

IV. Haftungserleichterungen im www

Auch im Internet stellt sich die Frage, ob und wer für die dort verbreiteten Inhalte haftet: Wer ist für den Inhalt einer Homepage verantwortlich? Kann auch das Setzen eines Hyperlinks eine Haftung nach sich ziehen? Grundsätzlich gelten online die gleichen Haftungsregeln wie offline. Der Gesetzgeber hat jetzt aber für das Internet gewisse Haftungserleichterungen geschaffen. Grund dafür ist, dass im Internet eine effektive Kontrolle der Inhalte technisch nicht immer möglich ist. 

Die Haftungserleichterungen gelten für Anbieter von Telediensten. Dazu gehören beispielsweise E-Commerce-Angebote, Homepages, Suchmaschinen, Navigationshilfen, Telebanking oder Internetwerbung. Dabei gilt, dass die Inhalte der §§ 8-11 Teledienstegesetz (TDG) eine Haftung weder begründen noch erweitern. Eine Haftung muss sich aus den allgemeinen Gesetzen, zum Beispiel dem Strafgesetzbuch oder dem Urheberrechtsgesetz ergeben. Bevor ein Diensteanbieter auf deren Grundlage zur Verantwortung gezogen werden kann, muss geprüft werden, ob die Haftung nicht durch das Teledienstegesetz ausgeschlossen ist. Dem Teledienstegesetz liegt ein abgestuftes Haftungssystem zu Grunde, das sich an der konkreten Tätigkeit der Diensteanbieter orientiert, wobei zwischen Haftung für eigene und für fremde Informationen unterschieden wird. 

Volle Haftung für eigene Informationen

Für eigene Informationen haftet der Anbieter (§ 8 Abs. 1 TDG) uneingeschränkt nach den allgemeinen Vorschriften. Wer also beleidigende Äußerungen auf seiner Website bereithält, macht sich strafbar. Zu den eigenen Informationen gehören auch Informationen Dritter, die sich der Diensteanbieter zu Eigen macht. 

Beschränkte Haftung für fremde Informationen

Die Haftungsbeschränkung greift erst bei fremden Informationen ein. Dabei gilt, dass Vermittler für die reine Durchleitung der Information überhaupt nicht verantwortlich sind. Eine Haftung der Anbieter beim so genannten Caching greift nur bei der Verletzung bestimmter Pflichten ein. Beim so genannten Hosting wird nur bei Kenntnis gehaftet, im Falle von Schadensersatzansprüchen auch beim Kennenmüssen. Ob die fremden Informationen hierbei jeweils geschäftsmäßig oder nur privat und gelegentlich übermittelt oder gespeichert werden, ist ohne Belang. 

Keine Haftung für das Durchleiten fremder Informationen

Für fremde Informationen, die der Diensteanbieter übermittelt oder zu denen er den Zugang zur Nutzung vermittelt, ist er nicht verantwortlich (§ 9 Abs. 1 TDG), sofern er in keiner Weise mit diesen in Verbindung steht. Er ist daher nur dann von der Haftung befreit, wenn er die Übermittlung nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten Botschaft nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert hat. Diese Regelung betrifft insbesondere reine Telekommunikations-Leistungen, Betreiber von E-Mail-Servern und unmoderierte Mailing-Listen sowie Access-Provider. Gleiches gilt (§ 9 Abs. 2 TDG) für die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung der Information, soweit dies allein zur Durchführung der Übermittlung geschieht und die Information nicht länger gespeichert wird, als für die Übermittlung üblicherweise nötig ist. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Versenden einer E-Mail, die der Provider auf seinem Server speichert, um dem Empfänger den Abruf zu ermöglichen. 

Keine Haftung für Caching

Der Diensteanbieter ist für die automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung von Informationen eines Nutzers nicht verantwortlich (§ 10 TDG), wenn diese allein dem Zweck dient, die Übermittlung der fremden Information an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, zum Beispiel schneller und preiswerter abrufbar zu machen (Caching). Diese Haftungsprivilegierung können Anbieter nur unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch nehmen: Sie dürfen die Informationen nicht verändern. Sie müssen die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen sowie die nach anerkannten Industriestandards festgelegten Regeln für die Aktualisierung der Information beachten und die erlaubte Anwendung von Technologien zur Datensammlung über die Nutzung der Information nicht beeinträchtigen. 

Außerdem sind sie verpflichtet, Informationen von ihrem Server zu löschen bzw. den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon erhalten, dass die Informationen am Ursprungsort gelöscht oder gesperrt wurde oder dies durch eine Behörde angeordnet wurde. 

Keine Haftung für Hosting

Unter Hosting versteht man das Speichern der durch einen Nutzer eingegebenen  Information im Auftrag des Nutzers. Die Information kann von einzelnen Inhalten in Newsgroups oder Foren bis zu ganzen Internetauftritten reichen. Die Haftungsbeschränkung bei Hosting ist (§ 11 TDG) bei straf- und zivilrechtlicher Haftung jeweils an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft. In strafrechtlicher Hinsicht ist der Diensteanbieter von der Haftung befreit, wenn er keine tatsächliche Kenntnis davon hat, dass die Information oder Tätigkeit rechtswidrig ist. Bei zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen greift die Haftungsprivilegierung nur ein, wenn sich der Anbieter keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird. Es wird also nur bei grob fahrlässiger Unkenntnis gehaftet. Der Diensteanbieter muss außerdem (§ 11 Satz 1 Nr. 2 TDG) unverzüglich tätig werden, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald er Kenntnis von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information oder das Bewusstsein entsprechender Umstände hat. Es gilt dabei der allgemeine Grundsatz, dass die Entfernung oder Sperrung technisch möglich und zumutbar sein muss, auch wenn das Gesetz dies nicht ausdrücklich erwähnt. 

Keine Anwendung findet die Haftungsprivilegierung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. Dies trifft nach herrschender Meinung  auch dann zu, wenn Anbieter die Erarbeitung von Inhalten auf konzernrechtlich selbstständige aber vertragsgebundene Unternehmen übertragen. 

Keine allgemeine Überwachungspflicht  

Grundsätzlich gilt (§ 8 Abs 2 TDG), dass Diensteanbieter nicht verpflichtet sind, die Daten, die sie übermitteln oder speichern, zu überwachen oder aktiv nach Hinweisen auf eine rechtswidrige Tätigkeit zu durchsuchen. Dies betrifft aber nur Überwachungspflichten allgemeiner Art. 

Nicht davon betroffen sind Überwachungspflichten spezifischer Art, die sich aus behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen ergeben können. 

Leider keine Regeln für Hyperlinks

Nicht ausdrücklich geregelt wurde im neuen Teledienstegesetz die umstrittene Frage, ob und inwieweit ein Diensteanbieter für die Inhalte verantwortlich ist, auf die er durch Hyperlink verweist. Somit ist in diesem Bereich weiterhin der Rechtsprechung besondere  Aufmerksamkeit zu widmen, die eine Verantwortung des Anbieters wie für eigene Informationen annimmt, wenn der Link in einem Kontext angesiedelt ist, der deutlich macht, dass der Verweisende den sich hinter dem Link liegenden Inhalt „zu Eigen“ macht und in sein Angebot einbettet. Eine Haftung scheidet demgegenüber aus, wenn es sich bei den Links um bloße Weiterverweisungen handelt, die dem leichteren Auffinden themenverwandter, fremder Inhalte dienen.

Der Text des neuen EGG aus dem Bundesgesetzblatt ist kostenfrei abrufbar auf der Word-Seite des Bundesanzeiger-Verlages unter der URL: http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/b101070f.pdf (nur Leseversion).

Der Text wurde uns freundlicherweise von dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag zur Verfügung gestellt. 
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